
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Nach Art. 32 Abs. 1 Grundgesetz ist die Pflege der Beziehun-
gen zu auswärtigen Staaten Sache des Bundes. Hierzu gehö-
ren auch die Beziehungen zu internationalen und überstaatli-
chen Organisationen. Für Angelegenheiten der Europäischen
Union bestehen daneben Mitwirkungsrechte der Bundesländer
nach Art. 23 Abs. 3 Grundgesetz. Der nach Art. 87 Abs. 1
Satz 1 Grundgesetz in bundeseigener Verwaltung geführte
Auswärtige Dienst ist das Instrument zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben. Nach Art. 73 Grundgesetz hat der Bund über die
auswärtigen Angelegenheiten die ausschließliche Gesetzge-
bung.

Der Auswärtige Dienst nimmt den Auftrag und die Aufgaben
der Auswärtigen Angelegenheiten nach dem Gesetz über den
Auswärtigen Dienst vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1842)
wahr.

Danach dient der Auswärtige Dienst

einer dauerhaften, friedlichen und gerechten Ordnung in
Europa und zwischen den Völkern der Welt,

1.

der Wahrung der unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Ge-
meinschaft,

2.

der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der Erde
und dem Schutz des kulturellen Erbes der Menschheit,

3.

der Achtung und Fortentwicklung des Völkerrechts und4.

dem Aufbau eines vereinten Europa.5.

Seine Aufgaben sind insbesondere,

die Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Aus-
land zu vertreten,

1.

die auswärtigen Beziehungen, insbesondere auf politi-
schem, wirtschaftlichem, entwicklungspolitischem, kultu-

2.

rellem, wissenschaftlichem, technologischem, umweltpo-
litischem und sozialem Gebiet zu pflegen und zu fördern,

die Bundesregierung über die Verhältnisse und Entwick-
lung im Ausland zu unterrichten,

3.

das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland
zu stärken, über die Bundesrepublik Deutschland und die

4.

deutsche Politik im Ausland zu informieren sowie die
Verbreitung von Nachrichten, Informationen und Meinun-
gen über die Bundesrepublik Deutschland im Ausland
auch im Wege von Bildberichterstattung, Film, Funk und
Fernsehen zu fördern,

Deutschen im Ausland Hilfe und Beistand zu leisten,5.

bei der Gestaltung der Beziehungen im internationalen
Rechtswesen und bei der Entwicklung der internationalen
Rechtsordnung mitzuarbeiten

6.

und die die außenpolitischen Beziehungen betreffenden
Tätigkeiten von staatlichen und anderen öffentlichen

7.

Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Aus-
land im Rahmen der Politik der Bundesregierung zu koor-
dinieren.

Das Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und
Befugnisse (Konsulargesetz) vom 11. September 1974 (BGBl. I
S. 2317) regelt die vom Auswärtigen Dienst wahrgenommene
Betreuung Deutscher im Ausland.

Organisatorisch besteht der Auswärtige Dienst aus dem Aus-
wärtigen Amt (Zentrale) und den Auslandsvertretungen, die
zusammen eine einheitliche Bundesbehörde unter Leitung
des Bundesministers des Auswärtigen bilden.

Die Zentrale gliedert sich in folgende Abteilungen:

Zentralabteilung,1.

zwei Politische Abteilungen,2.

Europaabteilung,3.

Abteilung für Vereinte Nationen und Globale Fragen,4.

Abteilung für Abrüstung und Rüstungskontrolle unter der
Leitung des Beauftragten der Bundesregierung für Fragen
der Abrüstung und Rüstungskontrolle,

5.

Abteilung für Kultur und Kommunikation,6.

Rechtsabteilung,7.

Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung,8.

Arbeitseinheit Protokoll,9.

zusätzlich verfügt das Auswärtige Amt über eine Dienst-
stelle in Bonn.

10.

Die Vertretungen des Bundes im Ausland setzen sich wie folgt
zusammen:
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Botschaften
davon Botschaften, die von einem Geschäftsträ-
ger geleitet werden: 3.......................................

12Multilaterale Vertretungen................................

52Generalkonsulate.............................................

8Konsulate und Vizekonsulate...........................

6Außenstellen....................................................

1Vertretungsbüro................................................

1Verbindungsbüro..............................................

1Informationsbüro..............................................

229Zusammen.......................................................

Außerdem gehört zum Geschäftsbereich des Auswärtigen
Amts das Deutsche Archäologische Institut. Rechtsgrundlage,
Sitz und Gliederung des Instituts sind in der Vorbemerkung
zu Kapitel 0511 dargestellt.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben
sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Angewandte Kurse:
1 USD = 0,73643 €; 1 CHF = 0,65898 €; 1 GBP = 1,25313 €
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